
 

 

STADT NEUSTADT AM RÜBENBERGE   
Der Bürgermeister 

 

27.04.2017  

 
Beschlussvorlage Nr. 2017/108     öffentlich 
 

Bezugsvorlage Nr.  

 

Satzung des Seniorenbeirates in der Stadt Neustadt a. Rbge.  

- Änderung der Wahlordnung für die Wahl des Seniorenbeirates 
 

 

Gremium 
Sitzung 

am 

 Beschluss Stimmen 

TOP Vor-

schlag 

abwei-

chend 
einst. Ja Nein Enth. 

Jugend- u. Sozialausschuss 
18.05.2017 

- 
       

Verwaltungsausschuss 
22.05.2017 

- 
       

Rat 
08.06.2017 

- 
       

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt die Änderung der Wahlordnung für die Wahl des Seniorenbeirates 

der Stadt Neustadt a. Rbge. in der der Vorlage Nr. 2017/108 beigefügten Fassung. 

 

Eine Ausfertigung der Wahlordnung wird zum Bestandteil des Protokolls erklärt. 

 

 

Anlass und Ziele  
 

Da die Seniorenbeiratswahl nicht zeitgleich mit der Bundestagswahl durchgeführt werden soll, ist eine Änderung 

der Wahlordnung erforderlich.  

 

Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr: 2017 

 

Produkt/Investitionsnummer:  

 einmalig jährlich 

Ertrag/Einzahlung EUR EUR 

Aufwand/Auszahlung ca. 16.000 EUR EUR 

Saldo EUR EUR 

 

 

Begründung 
 

Die Verwaltung hat sich intensiv mit der Seniorenbeiratswahl 2017 befasst und sieht erhebliche Probleme, diese 

zeitgleich mit der Bundestagswahl durchzuführen. Bedingt durch das erhöhte Arbeitsaufkommen kann die bisheri-

ge Wahlordnung nicht eingehalten werden. Die Verwaltung schlägt deshalb eine Änderung der Wahlordnung zur 

Stimmabgabe vor.  

 

Die Veränderungen im Einzelnen: 

 

5. Stimmabgabe 

 

In der Ziffer 5 der Wahlordnung ist der Text 
 



 

  Seite 2 von 2 

 

 Gewählt wird schriftlich – im Wahllokal oder 
 

 durch Briefwahl (Unterlagen sind erhältlich im Briefwahllokal im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes 

Nienburger Straße 31). 
 

 Die Stimmzettel müssen am Wahltag bis 18:00 Uhr im Wahllokal abgegeben sein. 

 

gestrichen und nunmehr durch folgenden Text ersetzt worden: 
 

 Gewählt wird schriftlich durch Briefwahl (die Wahlunterlagen werden per Post zugeschickt). 
 

 Die Stimmzettel müssen bis 18:00 Uhr am Wahltag bei der Stadt Neustadt a. Rbge., Nienburger 

Straße 31, eingegangen sein. 

 

 

 

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 

Bürger, Politik, Verwaltung – Stadt im Dialog 
 

Gut versorgt 

 

Auswirkungen auf den Haushalt 

 

Für die Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates entstehen Gesamtkosten in Höhe von ca. 16.000 EUR. 

 

 

So geht es weiter 

 

Nach der Beschlussfassung tritt die Wahlordnung in Kraft. 

 

 

 

Fachdienst 50  - Soziales - 

 

 

Anlage 

 

Wahlordnung für die Wahl des Seniorenbeirates der Stadt Neustadt a. Rbge.  
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